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Sehr geehrter DSG-Paket-Kunde! 
Sehr geehrter Leser! 

Mit Verordnung des Bundeskanzlers, BGBI. 
Nr. 400/ 1996, wurde die Standard-Verord
nung, BGBI. Nr. 261/1987, zuletzt geändert 
durch die Verordnung des Bundeskanzlers 
BGBI. Nr. 559/1974, neuerlich geändert. 

Ausgabe Nr. )611 

Es kamen vier neue Standardverarbeitungen 
im Öffentlichen Bereich dazu: 9211 MeIde
register; 9212 Wählerevidenz, Wäh lerver
zeichnisse und 5timmlisten; 9213 Europa
Wählerevidenz und Wählerverzeichnisse; 
9214 Personalverwaltung des Bundes. 

Bedauerlicherweise fand die Neufassung der 
Standardverordnung in bezug auf den Pri
vaten Bereich, an der seit 1994 gearbeitet 
wird, bis heute keinen positiven Abschluß. 

Änderung der Standard-Verordnung 

9211 Melderegister 

Zweck der Verarbeitung ist die Führung des 
automationsunterstützten Melderegisters 
durch die Bürgermeister (Gemeindeämter 
oder Magistrate) bzw. Bundespolizeidirektio
nen. 

Rechtsgrundlagen sind das M eldegesetz 1991 
(MeldeG), BGBI. Nr. 9/1992; die Exekutions
ordnung, RGBI. Nr. 79/1896 sowie die Wan-
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derungsstatistik-Verordnung, BGBI. Nr. 152/ 
1995. 

Betroffene Personengruppen sind alle in der 
Gemeinde aufrecht gemeldeten und abge
meldeten Personen sowie so lche nicht ge
meldeten Personen, deren Aufenthalt für 
Zwecke eines bestimmten Verwaltungsver
fahrens von Bedeutung ist. 
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9212 Wählerevidenz, Wählerverzeichnisse und Stimmlisten 

Rechtsgrundlagen sind das Wählerevidenzge
setz 1973, BGB!. Nr. 601; die Wählerevi
denzverordnung 1973, BGB!. Nr. 306; die 
Nationalrats-Wahlordnung 1992 (NRWO), 
BGB!. Nr. 471; das Bundespräsidentenwahl
gesetz 1971, BGB!. Nr. 57; das Volksabstim
mungsgesetz 1972, BGB!. Nr. 344; das 
Vol ksbefragungsgesetz 1989, BGB!. Nr. 356. 
Es werden die folgenden drei Verarbeitungs
zwecke angeführt: 

A Wählerevidenz, Erstellung von Wähler
verzeichnissen und Stimmlisten 

Zweck der Verarbeitung ist die Führung der 
Wählerevidenz und Erstellung der Wäh ler
verzeichnisse (für Nationalrats- und Bundes
präsidentenwahlen) und der Stimmlisten (für 
Volksabstimmungen, Volksbefragungen und 
Volksbegehren); Erstellung der Wäh lerver
zeichnisse für Landtags-, Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahlen sowie der Stimmlisten 
für Vo lksabstimmungen, Volksbefragungen 
und Volksbegehren aufgrund landesgesetzli
cher Vorschriften und der Wäh lerverzeich
ni sse für d ie Wah len zu beruflichen Interes
sensvertretungen . 

Betroffene Personengruppen sind in der 
Wählerevidenz der Gemeinde eingetragene 
Österreicher. Es fällt somit auf, daß die Ten
denzen, unter gewissen Umständen (etwa im 
Gemeindebereich ober bei Interessensver-
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tretungen) auch Ausländern ein Wahlrecht 
zuzugestehen, in der neuen Standardverar
beitung keinen Eingang gefunden haben . 

In diesem Zusammenhang se i aber auch auf 
den Verarbeitungszweck C verwiesen. Dort 
wi rd auf das Wah lrecht von EU-Bürgern bei 
Kommunalwahlen eingegangen . 

B Evidenz der vom Wahlrecht ausgeschlos
senen Personen 

Zweck der Verarbeitung ist die Evidenthal
tung der Daten von Personen, die vom Wahl
recht ausgeschlossen sind, z.B. gemäß § 22 
NRWO. 

Betroffene Personengruppen sind österreichi
sche Staatsbürger, die in der Wählerevidenz 
eingetragen und vom Wahlrecht ausgesch los
sen sind. 

C Unionsbürgerevidenz 

Zweck der Verarbeitung ist die Evidenz der 
Angehörigen eines anderen Mitgliedstaates 
der EU, die in Österreich an den Kommunal
wahlen teilnehmen (Unionsbürgerevidenz). 
Betroffene Personengruppen sind Bürger ei
nes anderen Mitgliedstaates der EU, die zur 
Ausübung des Wahlrechtes bei Kommunal
wahlen in der Wählerevidenz der Gemeinde 
eingetragen sind. 

• 

• 
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9213 Europa-Wählerevidenz und Wählerverzeichnisse 

Rechtsgrund lagen dieser Datenverarbeitung, 
bei der es um die Wah len zum Europäischen 
Parlament geht, sind das Europa-Wählerevi
denzgesetz (EuW EG), BGBI. Nr. 11 8/1996; 
die Europa-Wahlordnung (EuWO), BGBI. Nr. 
11 7/1966. Es sind zwei Verarbeitungszwecke 
norm iert: 

A Europa-Wählerevidenz und Erstellung 

der Wählerverzeichnisse 

Zweck der Verarbeitung ist die Führung der 
automationsu nterstützten Europa-Wäh lerevi
denz und Erstellung der Wäh lerverzeichn is

se. 

Betroffenenkreise sind in der Europa-Wäh
lerevidenz der Gemeinde eingetragene 
Österreicher sowie sonstige Unionsbürger 
mit Hauptwoh nsitz in Österreich. 

B Evidenz der vom Wahlrecht ausgeschlos
senen Personen 

Zweck der Verarbeitung ist die Evidenthal
tung der Daten von Personen, die gemäß § 3 
Abs. 1 EuWEG vom Wah lrecht ausgesch los
sen sind. 

Betroffenenkreise si nd Unionsbürger, die ge
mäß § 3 Abs. 1 EuWEG vom Wah lrecht aus
gesch lossen sind. 

9214 Personalverwaltung des Bundes 

Zweck sind Verarbeitung und Evidenthaltung 
dienstrechtlicher, besoldungsrechtlicher, aus
bildungsbezogener und sonstiger mit dem 
Beschäftigungsverhältnis in unmittelbarem 
Zusammenhang stehender personenbezoge
ner Daten von öffentlich Bediensteten und 
sonstigen vom Bund besoldeten Personen 
(ink l. z .B. Aush ilfskräfte, Abgeordnete, 
Funktionäre) durch die Dienststellen des Bun
des zum Zweck von Einzeipersonalmaßnah
men und von statistischen Auswertungen. 

Betroffenenkreise sind Beschäftigte (Bezugs-, 
Entgeltempfänger). Es fällt auf, daß - anders 
als in der Standardverarbeitung 9103 "Perso
nalverwaltung" für den privaten Bereich - im 
Bundesbereich auf die Aufnahme des Betrof
fenenkreises "Angehörige" verzichtet wurde. 

Es ist som it zu bezweifeln, ob mit diesem 
Standard das Auslangen gefunden werden 
kann, da nicht einmal die Krankenscheinaus
stellung für die Angehörigen möglich ist. 

Unser neues Internet-Angebot 

Im vergangenen November haben wir unser 
Internet-Angebot überarbeitet. Unsere 
WWW-Seiten haben ein neues Layout be-

15 

kommen, das hoffentlich auch Ihnen gefallen 
wird . Neu dazugekommen ist auch ein Ver
zeichnis von HotLinks zum Themenbereich 
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IT-Sicherheit und mit den Unterpunkten Or
ganisationen, Security Tools, Risk Manage
ment Tool s, Mai li ng Li sts, Standards und In
fos. Bitte helfen auch Sie mit, unser Angebot 
aktuel l zu halten, und teilen Sie uns fehler
hafte oder fehlende Angaben mit. 

Unter dem Titel "Novellierung mit Augen
maß" finden Sie im Internet einen Artike l un
seres Geschäftsführers Hans-Jürgen Pollirer, 
in dem neuerlich der Novell ierungsbedarf 

des österre ich ischen Datenschutzgesetzes 
aufgrund der EU-Richtlinie dargelegt wird. 

Bitte besuchen auch Sie ei nmal unsere Ho
mepage www.via.at/securdata und überzeu
gen Sie sich von der Qualität unseres Ange
botes. Sie finden unter anderem auch den 
vollen Text der EU-Datenschutzrichtlinie und 
unsere Prüffragenanwendung zu r Einhaltung 
des Datenschutzgesetzes, unser Firmenprofil 
und unser Datenschutz-Serviceangebot. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und 

viel Erfolg im kommenden Jahr 
wünschen Ihnen 
die Mitarbeiter 

der Firma Secur-Data 

Unser nächstes Sem inar zum Thema 
Die Datenschutz-konforme Organisation 

(Schwerpunktthema: EU-Richtlinie) 
findet am 15. April 1997 statt. 

Es referieren aus dem Autorenteam des Standardwerkes 
zum österreichischen DSG: 

Dr. Walter Dohr 
Hans-Jürgen Pollirer 
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